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Finanzministerium  |  Postfach 71 27  |  24171 Kiel Ministerin 

An den 
Vorsitzenden des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Thomas Rother, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 
 
 
nachrichtlich: 
 
Frau Präsidentin 
des Landesrechnungshofs 
Schleswig-Holstein 
Dr. Gaby Schäfer 
Berliner Platz 2 
24103 Kiel 

 

 
 

03.12.2018 
 

 
Antworten der Landesregierung zu den Fragen der Fraktionen zur Nachschiebeliste 
zum Haushaltsentwurf 2019 – Epl. 12 –  
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
hiermit übersende ich Ihnen die Antworten der Landesregierung zu den durch die  

Fraktionen gestellten Fragen zur Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2019 - Epl. 12 

(s.u.). 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Monika Heinold 
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   Fragen der 
 

☐ CDU 

X SPD 

☐ Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

☐ FDP 

☐ AfD 

☐ SSW 

 
   Landtagsfraktion 
   Schleswig-Holstein 
   zum Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2019  
 

Einzelplan: 12  
Seite in NSL: 149 

Kapitel: 04 

Titel: 716 09 (MG09) 

Zweckbestimmung: Herrichtung der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt 

 

Ansatz Soll Entwurf: 3.000,0 

Ansatz Soll NSL: 10.000,0 

 
Frage/Sachverhalt: 

Woraus ergibt sich der erhebliche Mehrbedarf? 

 
Antwort der Landesregierung: 

 
Die Erhöhung des Ansatzes für 2019 erfolgte, um auf einen ggf. bereits in 2019 erhöh-
ten Mittelbedarf reagieren zu können. Der Kostenrahmen der gesamten Maßnahme ist 
hiervon nicht betroffen.  
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   Fragen der 
 

☐ CDU 

X SPD 

☐ Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

☐ FDP 

☐ AfD 

☐ SSW 

 
   Landtagsfraktion 
   Schleswig-Holstein 
   zum Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2019  
 

Einzelplan: 12  
Seite in NSL: 149 

Kapitel: 04 

Titel: 821 09 (MG09) 

Zweckbestimmung: Grunderwerb 

 

Ansatz Soll Entwurf: 12.000,0 

Ansatz Soll NSL: 0,0 

 
Frage/Sachverhalt: 

Warum ist kein Grunderwerb für die Einrichtung der Abschiebehafteinrichtung mehr 

notwendig? Wenn die Bereitstellung des Grundstückes auf andere Weise als durch 

Grunderwerb erfolgt: Auf welche Weise und zu welchen Konditionen über welche Lauf-

zeit erfolgt diese? In welchem Titel sind die Kosten für die Nutzung  der Liegenschaft 

abgebildet? 

 
Antwort der Landesregierung: 

 
Die Nutzung der Liegenschaft erfolgt auf Grundlage des bestehenden Mietvertrags für 
die ehemalige EAE Glückstadt. Der abschließende Kostenrahmen liegt noch nicht vor. 
Es ist eine Laufzeit bis 2031 vorgesehen. Da die Nutzung der Abschiebehafteinrichtung 
erst in 2020 vorgesehen ist, werden die Kosten für die Nutzung erst im Haushalt 2020 
abgebildet.  
 
 
 
 

 
 
 
 




